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Unfallversicherung 
Produktinformationsblatt Versicherungen 
 

 

Medien-Versicherung a.G.   Unfallversicherung (BMS) 
 

 
Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informatio-
nen und Ihren konkreten Versicherungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen:  

 Versicherungsantrag,  
 Versicherungsschein, 
 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Unfallversicherung, 
 gegebenenfalls weitere Besondere Bedingungen und Vereinbarungen.  

 

Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Versicherung handelt es sich? 
Es handelt sich um eine private Unfallversicherung. Sie sichert ab gegen Risiken durch Unfallverletzungen. 
 

 Was ist versichert? 

 Versichert sind Unfälle. Ein Unfall liegt z. B. 
vor, wenn die versicherte Person sich ver-
letzt, weil sie stolpert, ausrutscht oder 
stürzt. Dafür bieten wir insbesondere fol-
gende Leistungsarten: 

Geldleistungen 

 Einmalige Invaliditätsleistung bei dauer-
haften Beeinträchtigungen (z. B. Bewe-
gungs-einschränkungen). 

 Einmalige Leistung bei Unfalltod, sofern 
vereinbart. 

 Kostenersatz für Kosmetische Operationen. 
 Kostenersatz für Such-, Bergungs- und 

Rettungseinsätze. 
 Die Leistungsarten und die Versicherungs-

summen dazu vereinbaren wir mit Ihnen im 
Versicherungsvertrag. 

 
 Was ist nicht versichert? 

x Krankheiten (z. B. Diabetes, Gelenks-
arthrose, Schlaganfall). 

x Kosten für die ärztliche Heilbehand-
lung. 

x Sachschäden (z. B. Brille, Kleidung). 

   
 

 Gibt es Einschränkungen beim Ver-
sicherungsschutz? 

! Nicht alle denkbaren Fälle sind versi-
VersicherungsschutzVomchert.

ausgeschlossen sind zum Beispiel:  

! Unfälle bei der vorsätzlichen Be-
gehung einer Straftat. 

! Bandscheibenschäden. 

! Vorsätzliche Selbstschädigung.  

! Wenn Unfallfolgen und Krankheiten 
zusammentreffen, kann es zu Leis-
tungskürzungen kommen.  

   

 Wo bin ich versichert? 

 Sie haben weltweit Versicherungsschutz. 
 Sie haben rund um die Uhr Versicherungsschutz, sowohl im privaten wie auch beruflichen Bereich. 
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 Welche Pflichten habe ich? 

 Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
 Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
 Sie müssen uns einen Berufswechsel so bald wie möglich anzeigen, damit wir den Vertrag anpas-

sen können. 
 Nach einem Unfall müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen und uns über den Unfall informieren. 

   

 Wann und wie muss ich bezahlen? 

In einer gesonderten Pre-Notification wird Ihnen der Termin mitgeteilt zu dem Ihr erster Beitrag fällig 
wird. Die weiteren Beiträge werden halbjährlich jeweils zum 01.01. und zum 01.07. eines Jahres fällig. 
Sie werden von Ihrem Konto eingezogen, wozu Sie uns ermächtigen. 

   

  

 
 

  

 
 

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

Der  Versicherungsschutz  beginnt  zu  dem  in  der  Versicherungsbestätigung angegebenen  Zeitpunkt. 
Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und  vollständig gezahlt ha- 
ben. Andernfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der vollständigen Zahlung.

Der  Vertrag  hat  eine  Laufzeit  bis  zum  auf  den  Versicherungsbeginn  folgenden 01.01. 0:00 Uhr. Er  
verlängert  sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir 
kündigen den  Vertrag. 

   

  

 
 

 
 

 

Wie kann ich den Vertrag beenden?

Sie können den Vertrag zum 01.07. oder 01.01. jeweils 0:00 Uhr eines jeden Jahres, unter Beachtung 
der vertrag lich  vereinbarten Kündigungsfrist  von  14  Tagen,  kündigen.  Wir  können  den  Vertrag zum  
Ablauf  der  zunächst  vereinbarten  Vertragsdauer  und  zum  Ablauf  jedes  Verlängerungsjahres, unter  
Beachtung  der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist von drei Monaten, kündigen.

Daneben  können  Sie  oder  wir  den  Vertrag  vorzeitig  kündigen.  Das  ist  beispielsweise nach  einem 
Schadenfall möglich. Weitere Kündigungsrechte können sich auch durch endgültiges Wegfallen Ihres 
Versicherungsrisikos ergeben. Dann endet der Vertrag schon vor Ende der ursprünglich vereinbarten 
Dauer. 

 




